
Stellungnahme UnternehmensGrün  

Umstellung der Fälligkeitsregelung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
zum 01.01.06

Mit dem Gesetz zur Änderung des Vierten und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 03.08.2005 (BGBl. I S. 2269) wird die Fälligkeit für den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag vom 01.01.2006 an neu geregelt.

UnternehmensGrün, der Bundesverband der grünen Wirtschaft, hält die aktuelle 
Gesetzeslage für korrekturbedürftig. 

Ausgangspunkt der Beurteilung ist hierbei u.a. der nachfolgenden Sachverhalt:

• Die Neuregelung verursacht laut Sachverständigenanhörung einen neuen 
Bürokratieaufwand  in Höhe von etwa 3 bis 4 Mrd. Euro bei den Unternehmen 
und auch den Einzugsstellen, den Krankenkassen. 

• In manchen Bereichen (z.B. im  Gastgewerbe), wo vielfach noch nach 
Arbeitsstunden abgerechnet wird, ist die Vorverlegung der Fälligkeit fatal, weil 
am drittletzten Bankarbeitstag vielfach die Beitragsschuld noch nicht feststeht 
und so zusätzlich zur Abrechnung aufwändige Schätzungen erforderlich 
werden. 

Die durch die Maßnahme -  vom Gesetzgeber - erhoffte Liquiditätsverbesserung der 
Rentenkasse wird somit fast neutralisiert.

UnternehmensGrün setzt sich dafür ein, dass zukünftig:

• die Meldung und die Zahlung der SV-Beiträge zeitgleich mit dem 
Auszahlungstermin der Löhne erfolgt.

Als konkreten ersten Schritt fordert UnternehmensGrün  seine Mitglieder auf die ggf. 
erteilten Einzugsermächtigungen für Kassen zu widerrufen.
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